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Ausgabe: 3 Stand: Juni 2020

Einkaufsbedingungen der UNTHA shredding technology GmbH

1 Allgemeines

Diese Einkaufsbedingungen gelten für sämtliche Warenlieferungen sowie sonstige (Werk- und Dienst-) Leistungen (inkl. dies-
bezügliche Angebote, Auftragsbestätigungen und Verträge), die von der UNTHA shredding technology GmbH und ihren 
verbundenen Konzernunternehmen („UNTHA“) in Auftrag gegeben werden. 

Soweit im Folgenden der Begriff „Auftragnehmer“ (AN) verwendet wird, ist darunter also der von UNTHA insbesondere mit 
der Lieferung, Werk- oder Dienstleistung beauftragte Vertragspartner zu verstehen. 

Von diesen Einkaufsbedingungen abweichende Vereinbarungen oder Nebenabreden sind nur dann wirksam, wenn sie aus-
drücklich und schriftlich von UNTHA akzeptiert werden.

2 Vertragsgrundlagen

Von diesen Einkaufsbedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des AN werden von UNTHA nicht akzeptiert, und 
zwar auch dann nicht, wenn UNTHA ihnen nicht ausdrücklich widersprochen hat. Für die Abänderung der ggst. Einkaufs- und 
Zahlungsbedingungen genügt in keinem Falle die allgemeine Bezugnahme auf gedruckte oder sonst wie mechanisch ver-
vielfältigte allgemeine Geschäftsbedingungen des AN; vielmehr ist über jede Abweichung eine genaue besondere schriftliche 
Vereinbarung nötig. Wenn in der Bestellung von UNTHA auf Angebotsunterlagen des Auftragsnehmers Bezug genommen 
wird, bedeutet dies keine Anerkennung der (kaufmännischen bzw. rechtlichen) Bedingungen des AN.

Die Lieferung durch den AN gilt in jedem Falle als Anerkennung der ggst. Einkaufs- und Zahlungsbedingungen von UNTHA. 
Dies gilt (insbesondere bei ständiger Geschäftsbeziehung) auch dann, wenn UNTHA eine ohne Bestellung erfolgte Lieferung 
des AN ohne Widerspruch gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen des AN annimmt.

Mündliche Vereinbarungen oder Zusagen von Mitarbeitern von UNTHA sind nur dann verbindlich, wenn diese von UNTHA 
schriftlich bestätigt werden.

Auch auf Folgeaufträge sowie auf sämtlichen gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsverkehr sind diese Einkaufsbedingun-
gen anzuwenden, ohne dass UNTHA darauf gesondert hinweisen müsste.

3 Formerfordernisse

Bestellungen sind für UNTHA nur dann rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen bzw. firmenmäßig gezeichnet sind. Die 
Übermittlung per Telefax oder E-Mail genügt der Schriftform.

Ungeachtet allfälliger Angebote des AN kommen Verträge ausschließlich mit dem Inhalt der schriftlichen Bestellungen seitens 
UNTHA zustande. Die Auftragsbestätigung in Form der vom AN gegengezeichneten Kopie der Bestellung ist unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von fünf Werktagen nach Eingang der Bestellung beim AN an UNTHA zurückzusenden. Bestel-
lungen von UNTHA gelten (insbesondere bei ständiger Geschäftsbeziehung) als vom AN zu den (Einkaufs-)Bedingungen von 
UNTHA angenommen, wenn dieser nicht binnen fünf Werktagen nach Eingang der Bestellung bei ihm ausdrücklich schriftlich 
widerspricht oder die Bestellung schriftlich ablehnt. 

Sollte der AN – aus welchen Gründen immer – hinsichtlich Preis, Menge und/oder Lieferzeit usw. der Bestellung von UN-
THA Änderungen vornehmen wollen, ist er verpflichtet, dies UNTHA binnen fünf Werktagen schriftlich bekanntzugeben und 
UNTHA – wenn UNTHA diese Änderungen schriftlich akzeptiert – binnen weiterer fünf Werktage eine schriftliche Auftrags-
bestätigung zu übermitteln, widrigenfalls UNTHA an seine Bestellung nicht länger gebunden ist. UNTHA ist nicht verpflichtet, 
Teillieferungen des AN anzunehmen.

In allen den Auftrag betreffenden Schriftstücken, insbesondere Rechnungen, ist die Bestellnummer von UNTHA anzuführen, 
widrigenfalls UNTHA berechtigt ist, diese ohne Bearbeitung zurückzustellen und diese im Zweifel als nicht bei UNTHA ein-
gelangt gelten. 

4 Änderung des Liefer- und Leistungsgegenstands

UNTHA ist berechtigt, vom AN einseitig zumutbare Änderungen (Erweiterungen, Ergänzungen, Verringerungen, Abänderun-
gen) der Bestellung bzw. des Liefer- und Leistungsgegenstandes sowie der damit einhergehenden Leistungen zu verlangen. 
Derartige Änderungen bleiben ohne Einfluss auf die Liefertermine, falls nicht vom AN innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen 
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schriftliche Terminänderungen angemeldet werden. Sofern durch diese (Leistungs-)Änderungen die Liefertermine nicht ein-
gehalten werden können bzw. dem AN nachweislich Kosten entstehen, welche die verhandelten Endpreise überschreiten, 
werden hierfür zwischen dem AN und UNTHA einvernehmliche Vereinbarungen in schriftlicher Form wie folgt getroffen: Der 
AN hat die von UNTHA verlangten Änderungen unverzüglich sorgfältig zu prüfen und UNTHA über die Auswirkungen der Än-
derungen auf das Vertragsverhältnis (wie Fristen, Termine, Abnahmemodalitäten und Vergütung) zu unterrichten und binnen 
fünf Werktagen ein Änderungsangebot zu marktgerechten Preisen zu unterbreiten. UNTHA wird das Änderungsangebot des 
AN binnen weiterer fünf Werktage prüfen. Erst durch schriftliche Bestätigung von UNTHA werden die vom AN angebotenen 
Änderungen wirksam. Unterlässt oder versäumt der AN die rechtzeitige schriftliche Ankündigung von Mehrkosten, so ist UN-
THA nicht verpflichtet, diese nachträglich zu übernehmen.

5 Weitergabe des Auftrages

Der erteilte Auftrag darf vom AN ohne schriftliche Zustimmung von UNTHA weder teilweise noch ganz an Subunternehmer 
weitergegeben werden.

6 Preis

An UNTHA gelegte Offerte (bzw. Kostenvoranschläge und –schätzungen) des AN sind, gleichgültig, welche Vorarbeiten dazu 
notwendig waren, unentgeltlich und verbindlich. Angebotsunterlagen werden nicht retourniert. Muster sind UNTHA kostenfrei 
zur Verfügung zu stellen. 

Vereinbarte Preise verstehen sich inklusive aller Abgaben und Nebenkosten einschließlich Verpackung, frei geliefert zum 
Bestimmungsort, somit inklusive Transport und Versicherung, und sind Fixpreise, die aus keinem wie auch immer gearteten 
Grund eine Erhöhung erfahren dürfen. Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Preisgleitklauseln werden von 
UNTHA nicht akzeptiert. 

7 Lieferung 

Warenlieferungen haben DDP gemäß Incoterms 2010 und somit frei von allen Spesen auf Kosten und Gefahr des AN an die 
von UNTHA angeführte Empfangsstelle (= Bestimmungs- und Erfüllungsort) zu erfolgen. Der AN hat für eine sachgemäße 
Verpackung zu sorgen. Versand- und Verpackungskosten sowie die Kosten für eine allfällige Transportversicherung sind vom 
AN zu tragen. Dies bedeutet, dass der AN die Gefahr (des zufälligen Unterganges sowie der Verschlechterung des Liefer-
gegenstandes) und die Kosten (insb. des Transportes) bis zu dem Zeitpunkt trägt, zu welchem er die Ware am benannten 
Bestimmungsort zur Verfügung stellt. Bei Leistungen, die auch das Aufstellen oder die Montage des Liefergegenstands be-
inhalten, gehen Gefahr und Kosten jedoch erst mit der Abnahme durch UNTHA über. Sollte die Abnahme durch UNTHA 
nachweislich schuldhaft verzögert werden, kommt es bei derartigen Lieferungen oder Leistungen auf den Zeitpunkt der Ab-
nahmebereitschaft an.

Allen Lieferungen sind entsprechende Versandunterlagen (insbesondere genaue Inhaltsangaben) anzuschließen, widrigen-
falls UNTHA berechtigt ist, Lieferungen / Leistungen nicht anzunehmen. Wird die Lieferung / Leistung aufgrund fehlender 
Unterlagen von UNTHA nicht angenommen gehen Gefahr und Kosten nicht auf UNTHA über, sondern verbleiben beim AN. 
Für allfällige UNTHA hieraus entstandene Schäden haftet der AN. 

Die Lieferung oder Leistung ist am vereinbarten Termin bei der angegebenen Empfangsstelle in den Abnahmezeiten von 
Mo bis Do 7.00 bis 16.30 Uhr und Fr von 7.00 bis 12.00 Uhr zu übergeben. Bei Lieferungen vor diesem Termin behält sich 
UNTHA vor, den AN mit den daraus resultierenden Mehrkosten (z.B. Lagerkosten) zu belasten.

Ausdrücklich als vereinbart gilt, dass die Normen über (die unternehmensrechtlichen) Rügepflichten nicht zur Anwendung 
gelangen. Dies gilt im Rahmen des rechtlich Zulässigen für alle Arten von Mängeln. Ausdrücklich vereinbart wird somit, dass 
UNTHA nicht verpflichtet ist, gelieferte Waren unverzüglich auf den ordnungsgemäßen Zustand zu untersuchen und allenfalls 
vorliegende offene oder verdeckte Mängel unverzüglich an den AN zu melden. Die Übernahme der Ware erfolgt jeweils nur 
unter Vorbehalt einer eingehenden Prüfung. 

Der AN ist verpflichtet, UNTHA unverzüglich davon schriftlich zu informieren, wenn für ihn absehbar ist, dass er nicht frist-
gerecht liefern kann. Der AN wird UNTHA für jede Verspätung und Verzugsfolgen voll schadenersatzpflichtig. 

Alle Lieferungen an UNTHA haben frei von Eigentumsvorbehalt zu erfolgen. Ein Eigentumsvorbehalt wird von UNTHA nicht 
anerkannt. Das Eigentum geht daher mit Anlieferung/Übernahme der Ware bzw. Abnahme der Leistung über. 
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8 Rechnungslegung/Zahlungsfrist

Rechnungen sind nach Lieferung oder Leistung zu übermitteln. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Rechnungs- 
oder Wareneingangs bzw. mit vollendeter Leistungserbringung zu laufen, je nachdem welcher Zeitpunkt der spätere ist; bei 
Lieferung vor dem vereinbarten Termin jedoch frühestens mit dem vereinbarten Liefertermin.

Sofern nicht im Einzelfall eine gesonderte schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, erfolgt die Bezahlung übernommener 
Lieferungen oder Leistungen binnen 14 Tagen abzüglich 3% Skonto oder binnen 30 Tagen netto.

Die Vergütung wird zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer bezahlt, wenn und soweit die Lieferungen oder Leistungen des AN 
umsatzsteuerpflichtig sind. Stellt sich heraus, dass die Lieferungen oder Leistungen des AN nicht umsatzsteuerpflichtig sind, 
hat der AN die zu Unrecht ausgewiesene Umsatzsteuer unverzüglich an UNTHA zu erstatten. 

Der AN ist für die ordnungsgemäße Versteuerung aller von UNTHA geleisteten Zahlungen selbst verantwortlich und hält 
UNTHA in diesem Zusammenhang schad- und klaglos. 

Der AN ist zur Abtretung der Forderungen und sonstiger Rechte ausschließlich mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von 
UNTHA berechtigt.

Eine Aufrechnung des AN gegen Ansprüche von UNTHA ist unzulässig, sofern die Ansprüche des AN von UNTHA nicht an-
erkannt oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt sind.

Im Falle gerechtfertigter Reklamationen ist UNTHA zur Zurückbehaltung des gesamten noch ausstehenden Entgelts (Kaufpreis 
bzw. Werklohn) berechtigt. 

Die Zahlung bedeutet in keinem Fall die Anerkennung der Ordnungsmäßigkeit der Lieferung / Leistung und ist damit kein 
Verzicht von UNTHA auf zustehende Ansprüche aus Gewährleistung, Garantie und Schadenersatz. Ein Aufrechnungsverbot 
wird von UNTHA nicht anerkannt, weshalb UNTHA jedenfalls berechtigt ist, gegenüber dem AN mit allen Ansprüchen, die 
UNTHA gegenüber diesem zustehen, aufzurechnen.

9 Verzug

Die in der Bestellung angegebenen und vereinbarten Termine sind insofern Fixtermine, als bei Nichteinhaltung des vereinbar-
ten Liefer- oder Leistungstermins UNTHA berechtigt ist, vom Vertag ohne Nachfristsetzung zurückzutreten, und zwar gleich-
gültig, weshalb die Verzögerung eintrat. Zudem ist UNTHA in diesem Falle berechtigt, sämtliche (Schadenersatz-)Ansprüche 
wegen Verzug bzw. Nichterfüllung geltend zu machen.

Kann der AN schon vor dem vereinbarten Termin erkennen, dass eine rechtzeitige Lieferung ganz oder teilweise nicht erfol-
gen wird, hat er UNTHA darüber unverzüglich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung 
Mitteilung zu machen. Auch in diesem Fall ist UNTHA berechtigt, ohne Abwarten des vereinbarten Termins und ohne Nach-
fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und sämtliche (Schadenersatz-)Ansprüche wegen Verzug bzw. Nichterfüllung geltend 
zu machen.

Insbesondere ist UNTHA im Falle des Liefer- bzw. Leistungsverzuges des AN berechtigt, seinen Bedarf auch anderweitig zu 
decken, wobei der säumige AN allfällige Mehrkosten zu tragen hat. 

10 Gewährleistung, Ersatzteilversorgung

Für die bestellungsgemäße Ausführung der Lieferung/Leistung und Einhaltung aller einschlägigen gesetzlichen und ÖNORM- 
Vorschriften leistet der AN auf die Dauer von 2 Jahren Gewähr. Im Rahmen dessen hat der AN insbesondere dafür einzu-
stehen, dass die Lieferung/Leistung die gewöhnlich vorausgesetzten und im Vertrag zugesicherten Eigenschaften aufweist 
sowie dem letzten Stand der Technik, den hohen Qualitätsanforderungen von UNTHA und dem allenfalls zugrundegelegten 
Muster entspricht.

Der AN unterhält zur Sicherung der Qualität seiner Waren ein geeignetes Qualitätsmanagementsystem (QMS), wie den DIN 
EN ISO 9001/2015 oder ein QMS gleichwertiger Art.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der unbeanstandeten Abnahme der Werk- oder Dienstleistung durch UNTHA zu laufen. 
Die Gewährleistungsfrist der gelieferten Waren beginnt mit dem Zeitpunkt zu laufen, ab dem diese – ver- bzw. eingebaut in 
den Anlagen von UNTHA – bei dem von UNTHA zu beliefernden Kunden in Betrieb genommen werden. Wird UNTHA seinem 
jeweiligen Kunden gegenüber aufgrund eines vom AN zu vertretenden Mangels gewährleistungspflichtig, kann UNTHA vom 
AN auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist nach diesem Punkt die Gewährleistung (analog § 933b ABGB) fordern.

Es besteht keine Verpflichtung von UNTHA zur unverzüglichen Überprüfung der Lieferung/Leistung bei Übergabe. Sämtliche 
Pflichten bzw. Obliegenheiten zur Mangeluntersuchung bzw. -rüge (insb. gem. § 377 UGB) werden ausdrücklich abbedungen. 



UNTHA shredding technology GmbH
Kellau 141 | A-5431 Kuchl | Salzburg, Austria
Tel +43 6244 7016 0
Fax +43 6244 7016 1
info@untha.com
www.untha.com

Bankverbindung: 
Raiffeisenkasse Kuchl

IBAN: AT633502900000016493, BIC: RVSAAT2S029 
Oberbank München

IBAN: DE80701207001031104076, BIC: OBKLDEMX
FN 276164 z, HG Salzburg, Gesellschaftssitz: Kuchl | UID-Nr. AT U62692027

The reliable brand!

UNTHA ist vielmehr berechtigt, Gewährleistungsansprüche wegen auftretender Mängel jedenfalls innerhalb der Gewährleis-
tungsfrist jederzeit geltend zu machen. Die Vermutung des § 924 ABGB gilt für die gesamte Dauer der Gewährleistung.

Im Gewährleistungsfall hat UNTHA das Recht, nach dessen Wahl kostenlose Verbesserung oder Austausch der mangelhaften 
Lieferung/Leistung zu verlangen, den Mangel von anderer Seite auf Kosten des AN verbessern zu lassen, den Vertrag sofort 
zu wandeln oder einen entsprechenden Preisnachlass zu begehren. Der AN haftet für alle im Zusammenhang mit der Män-
gelbeseitigung anfallenden Aufwendungen und Kosten, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie 
Aus- und Einbaukosten bezogen auf den vereinbarten Lieferort der jeweiligen Maschine von UNTHA.

Bei Mangelbehebung durch den AN beginnt die Gewährleistungsfrist nach Abnahme der Verbesserung durch UNTHA für die 
gesamte von der Mangelhaftigkeit betroffene Lieferung/Leistung neu zu laufen.

Der AN ist weiters verpflichtet, UNTHA für die Dauer von 15 Jahren ab Beginn der Gewährleistung (gem. Pkt. 10) in Bezug 
auf die vom AN gelieferten Produkte, die diesbezüglichen Originalersatzteile über jederzeitiges Verlangen von UNTHA zu den 
üblichen Konditionen zu liefern. 

Produktänderungen im Sortiment des AN sind UNTHA unverzüglich anzuzeigen. Eine Produktänderung von speziell für UN-
THA angefertigten Produkten ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung durch UNTHA gestattet.

11 Schadenersatz 

Der AN haftet für sämtliche von ihm (sowie von seinen zur Auftragserfüllung beigezogenen Gehilfen bzw. Subunternehmern) 
zu vertretende mittelbare oder unmittelbare Schäden, die UNTHA (insb. aufgrund einer verspäteten oder mangelhaften Lie-
ferung/Leistung oder einem Verstoß gegen die gegenständlichen Einkaufsbedingungen) entstehen.

Soweit UNTHA von Dritten wegen allfälliger Schäden, die auf Waren / Leistungen des AN zurückzuführen sind, in Anspruch 
genommen wird, hat der AN UNTHA schad- und klaglos zu halten.

12 Pönale

Bei Lieferverzug ist der AN bis zur vollständigen Lieferungen/Leistungen verpflichtet, für jede angefangene Woche des Verzugs 
eine (verschuldens- und schadensunabhängige) Pönale in Höhe von 5% des jeweiligen Gesamtbestell- bzw. auftragswertes zu 
zahlen, maximal jedoch 20% des Gesamtbestell- bzw. auftragswertes. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden 
Schadens bleibt UNTHA vorbehalten.

13 Fertigungsunterlagen/Geheimhaltung 

Sämtliche Unterlagen (der Bestellung), Muster, Modelle, Zeichnungen und sonstige Behelfe, die UNTHA dem AN zur Erfüllung 
seiner vertraglichen Verpflichtungen zur Verfügung stellt, sind vom AN sorgfältig auf ihre Vollständigkeit, Tauglichkeit / Eig-
nung und Ausführbarkeit des vereinbarten Leistungsgegenstandes hin zu prüfen. Der AN ist verpflichtet UNTHA unverzüglich 
schriftlich auf vermutete oder erkannte Unvollständigkeiten, Unstimmigkeiten, Widersprüchlichkeiten und sonstige Untaug-
lichkeiten der genannten Unterlagen hinzuweisen, andernfalls sämtliche Einwände oder Einreden des AN, insb. der Einwand 
eines Mitverschuldens von UNTHA, dass allfällige Mängel der Lieferungen / Leistungen auf diese Unterlagen bzw. Weisungen 
von UNTHA zurückzuführen sind, ausgeschlossen sind. Die genannten Unterlagen bleiben materielles und geistiges Eigen-
tum von UNTHA, über das UNTHA frei verfügen darf. Diese Behelfe dürfen nur zur Ausführung der jeweiligen Aufträge 
(Leistungen bzw. Lieferungen) verwendet und betriebsfremden dritten Personen ohne schriftliche Zustimmung von UNTHA 
weder zugänglich gemacht noch überlassen werden. Nach Ausführung des Auftrages sind diese Behelfe UNTHA kostenlos 
und unverzüglich zurückzustellen.

Der AN verpflichtet sich zur äußerst zumutbaren Wahrung sämtlicher  Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von UNTHA, die 
ihm im Zuge der Durchführung des Auftrages bekannt werden. Sämtliche Bestellungen und diesbezügliche Informationen 
und Unterlagen kaufmännischer oder technischer Art gelten als Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Der AN ist verpflichtet, 
allfällige Subunternehmer im gleichen Umfang zur Geheimhaltung zu verpflichten. Diese Geheimhaltungsverpflichtung hat 
über die Geschäfts- bzw. Lieferbeziehung hinaus Bestand.

Rechte an geistigem Eigentum sowie gewerbliche Schutzrechte (Patente, Patentanmeldungen, Rechte an Erfindungen, Know-
how, Marken, Markenanmeldungen, Urheberrechte, Rechte an Daten bzw. Datenbanken usw.), die aufgrund oder im Zu-
sammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen UNTHA und dem AN entstehen bzw. die gemeinsam entwickelt oder durch 
den AN im Auftrag von UNTHA entwickelt wurden, bleiben ebenso wie das ausschließliche Nutzungsrecht daran bei UNTHA, 
stehen ausschließlich UNTHA zur Verwertung zu und sind jedenfalls durch das Entgelt abgegolten, das UNTHA dem AN für 
die vereinbarten Lieferungen/Leistungen bezahlt. Sofern dies notwendig ist, wird der AN mit seinen Mitarbeitern die entspre-
chenden Vereinbarungen im Einklang mit österreichischem Recht treffen, die dies ermöglichen. Sollte UNTHA aufgrund der 
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Verwendung solcher Rechte von Dritten (z.B. Mitarbeitern des AN) – in welcher Form auch immer – in Anspruch genommen 
werden, so verpflichtet sich der AN, UNTHA völlig schad- und klaglos zu halten.

Der AN erklärt auch ausdrücklich, dass er UNTHA für die Verletzung von bestehenden Schutzrechten, Patenten etc. Dritten 
gegenüber schad- und klaglos hält.

Wird UNTHA bzw. dessen Abnehmern/Kunden aufgrund einer Schutzrechtsverletzung die Verwendung, Herstellung und/
oder die Lieferung untersagt, so hat der AN den dadurch entstandenen Schaden von UNTHA zu ersetzen und nach Wahl von 
UNTHA entweder eine Lizenz vom Schutzrechtsinhaber zu erwerben oder die gelieferten Waren zurückzunehmen.

14 Produkthaftung

Der AN leistet Gewähr, dass sämtliche Lieferungen bzw. Leistungen den einschlägigen rechtlichen Vorschriften wie insbeson-
dere Sicherheitsvorschriften, Normen von Behörden oder auch Berufsgenossenschaften und Fachverbänden bzw. allgemein 
anerkannten Normungsinstituten entsprechen. Der aktuelle Stand und die Regeln der Technik sind jedenfalls zu beachten. 
Weiters leistet der AN Gewähr, dass die Lieferungen bzw. Leistungen frei von Fehlern sind und den hohen Qualitätsanforde-
rungen von UNTHA entsprechen. Bei der Lieferung sind allfällige Sicherheitshinweise, entsprechende Konformitätserklärun-
gen, Montageanleitungen und Einbauvorschriften zwingend beizubringen.  

Der AN haftet im Sinne des Produkthaftungsgesetzes (im Folgenden „PHG“) uneingeschränkt für Schäden, insbesondere auch 
für Vermögensschäden Dritter und hält UNTHA für den Fall, dass UNTHA von Dritten wegen Produkthaftung in Anspruch 
genommen wird, schad- und klaglos. Einschränkungen von UNTHA zustehenden Ersatzansprüchen jeder Art nach dem PHG 
oder nach anderen gesetzlichen Bestimmungen werden ausdrücklich ausgeschlossen und insbesondere auch die Haftungs-
erleichterungen und -beschränkungen des PHG abbedungen. Entsprechend wird von UNTHA auch kein Ausschluss einer 
Regressforderung seitens UNTHA gem. § 12 PHG sowie gem. (analog) § 933b ABGB akzeptiert.

Der AN ist verpflichtet, UNTHA sämtliche Kosten zu ersetzen, die UNTHA aus der Abwehr der Inanspruchnahme durch Dritte 
oder aus einer Ersatzleistung, soweit sie zur Vermeidung möglicher Schäden angemessen ist (z.B. Warnungen, Austausch-, 
Umbau-  oder Nachrüstaktionen etc.) erwachsen. Der AN ist weiters verpflichtet, UNTHA für die Dauer von 10 Jahren in Be-
zug auf die vom AN gelieferten Produkte den jeweiligen Hersteller, Importeur oder Vorlieferer unverzüglich zu nennen sowie 
UNTHA sämtliche zur Abwehr von Produkthaftungsansprüchen Dritter zweckdienliche Informationen (zB Herstellerunterlagen 
etc.) auf erste Aufforderung zur Verfügung zu stellen. Weitergehende vertragliche und gesetzliche Ansprüche bleiben unbe-
rührt

15 Betriebs- und Produkthaftpflichtversicherung 

Der AN verpflichtet sich, für die Dauer der Vertragsbeziehung eine angemessene Betriebs- sowie erweiterte Produkthaftpflicht-
versicherung abzuschließen und diese mindestens fünf Jahre nach Vertragsbeendigung beizubehalten. 

16 Materialbeistellung 

Von UNTHA beigestellte Stoffe oder Teile verbleiben im Eigentum von UNTHA. Sie dürfen nur bestimmungsgemäß verwen-
det werden. Die Verarbeitung beigestellter Stoffe und der Zusammenbau von beigestellten Teilen erfolgen ausschließlich für 
UNTHA, es sei denn, es ist etwas anderes schriftlich vereinbart. UNTHA wird Miteigentümer an den unter Verwendung seiner 
Stoffe und Teile hergestellten Erzeugnissen im Verhältnis des Wertes der Beistellungen zum Wert des Gesamterzeugnisses, das 
vom AN für UNTHA verwahrt wird. Bei Wertminderungen oder Verlusten hat der AN Ersatz zu leisten. 

Der AN ist verpflichtet, von UNTHA beigestellte Stoffe oder Teile bei Übergabe auf Vollständigkeit zu prüfen. Die Qualität/
Eignung der Beistellung bzw. der beigestellten Stoffe oder Teile ist unmittelbar nach Übergabe eingehend und angemessen 
zu überprüfen. Sollten die beigestellten Stoffe oder Teile nicht den vertraglich bedungenen Erfordernissen entsprechen, ist 
dies innerhalb von fünf Werktagen nach Übernahme durch den AN schriftlich zu rügen, andernfalls sämtliche diesbezügliche 
Einwendungen des AN ausgeschlossen sind. Allfällige Ersatzansprüche des AN wegen nicht zeitgerechter Beistellung oder ein 
Zurückbehaltungsrecht des AN sind ausgeschlossen

17 Umweltschutz und Gefahrengut 

Industrieübliche Umweltschutzaspekte sind durch den AN in allen Phasen der Planung, Erstellung und Lieferung der Waren 
zu berücksichtigen. Insbesondere muss der AN alle von seinen Produkten und/oder Dienstleistungen ausgehenden umwelt-
relevanten Auswirkungen kennen und hat diese mit geeigneten Mitteln zu minimieren. 

Sofern UNTHA in bestimmten Fällen nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die Entsorgung der gelieferten 
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Geräte nach Ablauf der Nutzungsdauer verantwortlich sein sollte, übernimmt der AN die hierfür entstehenden notwendigen 
Kosten für die Rücknahme, Behandlung und Entsorgung des von ihm gelieferten Liefergegenstands. 

Ungeachtet gesetzlicher Instruktionspflichten hat der AN wesentliche Informationen an UNTHA zu geben, insb. Hinweise für 
eine sachgemäße Lagerung sowie Sicherheitsdatenblätter in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Bestimmungen der Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18.12.2006 (sog. „REACH-Verordnung”) ist durch den AN strikt einzuhalten. 

Der AN leistet Gewähr, dass die von ihm auf Grund der Bestellung zu erbringenden Lieferungen der EU-Richtlinie 2011/65/
EU (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, im Folgenden „RoHS“) und 
somit den im Zusammenhang mit der RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in 
elektrischen und elektronischen Geräten zum Zeitpunkt der Lieferung bestehenden Grenzwerten sowie den jeweils in Geltung 
stehenden nationalen Vorschriften entsprechen. Bei einer Erbringung von nicht RoHS-konformen Lieferungen hat der AN 
UNTHA – unbeschadet allfälliger Gewährleistungsansprüche – alle aus den Lieferungen resultierenden Schäden zu ersetzen.  

Enthält die Lieferung Güter, die gemäß den internationalen Regelungen als Gefahrgut zu klassifizieren sind, teilt der AN UN-
THA dies binnen fünf Werktagen nach Einlangen der Bestellung mit.

18 Außenhandel 

Der AN ist verpflichtet, UNTHA über etwaige Genehmigungspflichten für den (Re-)Export der Produkte gemäß auf das Ver-
tragsverhältnis anwendbaren nationalen, europäischen, US- Ausfuhr- und Zollbestimmungen sowie den Ausfuhr– und Zoll-
bestimmungen des Ursprungslandes der Produkte, schriftlich zu unterrichten. Hierzu stellt der AN UNTHA alle maßgeblichen 
Informationen zur Verfügung. Dies sind insbesondere, aber nicht ausschließlich: 

1. Alle einschlägigen Ausfuhrlistennummern; 
2. Sofern die Produkte unter die U.S. Export Control Administration Regulations fallen: die Export Control Classification
  Number (ECCN) der U.S Commerce Control List; 
3. Die statistische Warennummer gemäß der aktuellen Wareneinteilung der Außenhandelsstatistiken und der HS Code
  (Harmonized System) sowie das Nettogewicht der Produkte; 
4. Die Ursprungsangabe (nicht präferenzieller Ursprung) jedes Produktes; 
5. Die Lieferantenerklärung über den präferenziellen Ursprung bei Lieferanten aus der Europäischen Union (sofern durch
  UNTHA gefordert); 
6. Zertifikate zur Präferenz bei nicht europäischen Lieferanten (sofern durch UNTHA gefordert).

19 Verhaltenskodex 

Der AN verpflichtet sich, die Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung(en) einzuhalten, keine Form von Korruption 
und Bestechung zu tolerieren und die Grundrechte der Mitarbeiter zu beachten. Er wird weiters die einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften zum Verbot von Kinderarbeit strikt beachten und im Übrigen Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit 
seiner Mitarbeiter am Arbeitsplatz übernehmen, für gerechte Entlohnung und Arbeitszeiten sorgen, die Umweltschutzgesetze 
beachten und die Einhaltung dieser Prinzipien bei seinen AN bzw. Subunternehmern und Unterlieferanten bestmöglich för-
dern und einfordern. 

Führt der AN in den Betriebsstätten von UNTHA Lieferungen und/oder (Dienst)Leistungen durch, hat er die jeweils geltenden 
sicherheitstechnischen Bestimmungen, die ihm zur Kenntnis gebracht werden, einzuhalten. 

Verstößt der AN gegen diese Verpflichtungen und trifft ihn daran ein Verschulden, hat UNTHA das Recht, vom Vertrag zurück-
zutreten oder den Vertrag zu kündigen. Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben hiervon unberührt.

 

20 Datenschutz 

Die geschäftsbezogenen Daten des AN wie Firmenbuchnummer, Adresse, Kontaktdaten, Kontaktpersonen werden ausschließ-
lich zu Zwecken der Abwicklung des Vertrages, insbesondere zu Verwaltungs- und Verrechnungszwecken automationsunter-
stützt verarbeitet. Aus technischen Gründen kann es erforderlich sei, dass diese Daten auf einem eigenen oder einem Server 
außerhalb der UNTHA-Gruppe in Österreich gespeichert werden. Der AN erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass 
UNTHA die gespeicherten geschäftsbezogenen Daten an andere verbundene Unternehmen innerhalb der globalen UNTHA 
Gruppe zu Informationszwecken sowie im Rahmen der unternehmensweit vorgeschriebenen Berichtspflichten für statistische 
Zwecke und Risk Management weitergibt. Eine solche Zustimmung kann jederzeit gegenüber der Abteilung „Einkauf“ bei 
UNTHA schriftlich oder per E-Mail widerrufen werden. 

Der AN wird die einschlägigen Vorschriften zum Datenschutz und zur Wahrung des Berufs- und Bankgeheimnisses beach-
ten und nur entsprechend verpflichtete Mitarbeiter zur Leistungserfüllung einsetzen. Soweit eine Verarbeitung oder Nutzung 
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personenbezogener Daten im Auftrag erfolgt, haben die Parteien unverzüglich eine Datenschutzvereinbarung nach den Be-
stimmungen des Datenschutzgesetzes abzuschließen.

21 Gerichtsstand/ anzuwendendes Recht

Auf sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen UNTHA und dem AN und deren Geschäftsbeziehung bzw. beauftragte Liefe-
rungen / Leistungen ist österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Kollisionsnormen anzuwenden. 
Streitigkeiten sind ausschließlich vor dem sachlich zuständigen Gericht der Landeshauptstadt 5020 Salzburg auszutragen. 
Abgesehen davon hat UNTHA jedoch auch das Recht am allgemeinen Gerichtsstand des AN zu klagen.

22 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Einkaufsbedingungen ungültig sein, wird die Gültigkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, diese durch Bestimmungen zu ersetzen, welche den ungül-
tigen Bestimmungen am nächsten kommen.

Ausgabe: 3 Stand: Juni 2020


